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460.01/249 vom 17. März 1991 in der Fassung vom 28. Oktober 1995 (KABl 
1991 S. 48, 1995 S. 130) folgende Arbeitsrechtliche Regelung 

Beschluß der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 19. Mai 1999 beschlossen, die nachstehend gemäß § 11 Abs. 3 ARRG veröf
fentlicht wird. 

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Mecklenburgs hat am 19. Mai 1999 gem1iß Schwerin, 20. Mai 1999 
§ 9 Abs. 6 des Kirchengesetzes über das Verfahren zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Der Oberkirchenrat 
Landeskirche Mecklenburgs (Arbeitsrcchtsregelungsgcsetz -ARRG) Dr. Schwerin 

460.011249 Fünfte Arbeitsrechtliche Regelung vom 19. Mai 1999 
zur Änderung der Arbeitsrechtlichen Regelung vom 28. Juni 1993 
zur Sicherung der Mitarbeiter bei Rationalisierungsmaßnahmen 

und Einschränkungen von Einrichtungen 

§1

Die Arbeitsrechtliche Regelung vom 28. Juni 1993 zur Siche
rung der Mitarbeiter bei Rationalisierungsmaßnahmen und Ein
schränkungen von Einrichtungen (KABIS. 131) wird wie folgt 
geändert: 

Es wird ein neuer § 12 angefügt: 

,.§ 12 
Sonderregelungen 

( 1) Abweichend von § 8 Abs. 1 erhalten Mitarbeiter, die auf
Veranlassung des Arbeitgebers im gegenseitigen Einvernehmen 
oder auf Grund einer betriebsbedingten Kündigung durch den 
Arbeitgeber aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, für jedes 
volle Jahr der Beschäftigungszeit (§ i 9 KAVOJ eine Abfindung 
nach Maßgabe folgender Tabelle: 

Lebensalter bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 

bis 40Jahre über 40 Jahre über 45 Jahre 

Monatsvergütung 0,50 0,75 1,0 
(§ 26 KAVO zzgl.
Allg. Zulage)

(2) Die Höhe der Abfindung darf den Betrag von 16.000,- DM
nicht übersteigen. Für Mitarbeiter, die bei Ausscheiden aus dem 
Arbeitsverhältnis das 50. Lebensjahr vollendet haben, und deren 
Beschäftigungszeit mindestens 15 Jahre beträgt, wird der Höchst
betrag auf 20.000,- DM festgesetzt. Für Mitarbeiter, die bei Aus
scheiden aus dem Arbeitsverhältnis das 55. Lebensjahr vollendet 

haben und deren Beschäftigungszeit mindestens 20 Jahre beträgt, 
wird der Höchstbetrag auf 24.000,- DM festgesetzt. 

(3) Für Mitarbeiter, die unter den Geltungsbereich des §
Abs. 2 a) und b) des Kirchengesetzes über die Kirchliche 
Altersversorgung (KAV) vom 4. Januar 1997 (KABl S. 22) 

fallen, die bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis das 
57. Lebensjahr vollendet haben, übernimmt der Arbeitgeber die
Beiträge für die Versicherung der Zusatzrentenleistung vom
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis bis zum
frühestmöglichen Zeitpunkt einer Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung. Die Zeit vom Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhältnis bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt einer
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird als kirch
liche Dienstzeit anerkannt.

(4) Im übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 1 bis 10 ent
sprechend. 

§2

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt am 1. Juni 1999 in Kraft 

Sie gilt bis zum 31. Mai 2000 und umfaßt alle diejenigen Mitar
beiter, die bis zum 31. Mai 2000 eine Vereinbarung über die Auf
lösung ihres Arbeitsverhältnisses abschließen oder denen bis zum 
31. Mai 2000 die Kündigungserklärung zugeht.

Kühlungsborn, 19. Mai 1999 

Die Arbeitsrechtliche Kommission 

Uwe Pilgrim 
Vorsitzender 
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471.01/135-1 Verordnung vom 3. Juli 1999 
über die Dienstwohnung in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(Dienstwohnungsverordnung) 

Die Kirchenleitung erläßt auf Grund von § 45 Pfarrergesetz 
und § 12 Abs . .'l Kirchliches Besoldungsgesetz folgende Verord
nung: 

§1
Geltungsbereich 

Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für die Zuwei
sung von Dienstwohnungen sowie die Einzelheiten der Begrün
dung, des Inhalts und der Beendigung der Dienstwohnungsver
hältnisse der Pastoren auf Lebenszeit oder im Probedienst. 

§2

Begriff und Gestellung der Dienstwohnung 

(l) Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne Wohn
räume, die der Landessuperintendent - bei landeskirchlichen 
Gebäuden im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat - als 
Dienstwohnungen bestimmt. 

(2) Amtszimmer, Archiv, Gemeinde- und Verwaltungsräume
gehüren nicht zur Dienstwohnung. 

(3) Pastoren, denen eine Pfarrstelle übertragen ist oder die eine
Pfarrstelle verwalten, wird eine Diem,twuhnung zugewiesen, 
soweit eine Dienstwohnung zur Verfügung steht. 

(4) Pastoren. denen eine Pfarrstelle für allgemeinkirchliehe
Aufgaben oder ein kirchenle1tendes Amt übertragen ist, wird eine 
Dienstwohnung zugewiesen, wenn für diese Aufgabe eine Dienst
wohnung vorhanden ist. 

(5) Unter Berücksichtigung der kirchlichen Belange und der
familiären Verhältnisse des Pastors kann der Umfang der zugewie
senen Dienstwohnung auf Antrag des Pastors verändert werden. 

§3
Zuweisung, 

Dauer des Dienstwohnungsverhältnisses 

(1) Die Dienstwohnung wird durch den Landessuperintenden
ten im Benehmen mit dem Kirchgemeinderat, in den Fällen des 
§ 2 Abs. 4 im Benehmen mit dem Oberkirchenrat, schriftlich
zugewiesen. In dieser Zuweisungsverfügung wird die Wohnung
nach Lage und Größe beschrieben und der Beginn des Dienst
wohnungsverhältnisses festgestellt.

(2) Über die Übergabe der Dienstwohnung ist eine Nieder
schrift anzufertigen. 

(3) Das Dienstwohnungsverhältnis beginnt in der Regel mit
dem Tage des Dienstbeginns in der Pfarrstelle. Steht die Dienst
wohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung oder ist 
aus anderen Gründen ein früherer oder späterer Bezug notwendig, 
beginnt das Dienstwohnungsverhältnis mit dem Tag, der in der 
Zuweisungsverfügung festgelegt ist. 

(4) Das Dienstwohnungsverhältnis endet
1. mit dem Ausscheiden aus der Pfarrstelle oder Pfarrstelle für

allgemeinkirchliche Aufgaben,
2. mit der Beendigung des Pfarrerdienstverhälmisses,
3. mit der Aufhchung der Zuweisung der Dienstwohnung.

(5) Für die Räumung der Dienstwohnung ist in den Fällen des
Absatzes 4 eine angemessene Frist zu gewähren. In der Regel ist 
eine Frist von bis zu drei Monaten angemessen. Die Räume nach 
§ 2 Abs. 2 sind unverzüglich zu übergeben.

(6) Beim 1ödc des Pastors ist den Angehörigen, die die Woh
nung mitbewohnen, eine Räumungsfrist von drei Monaten nach 
Ablauf des Sterbemonats zu gewähren. Sind solche Angehörigen 
nicht vorhanden. ist den Erben eine 10-tägige Räumungsfrist zu 
gewähren. Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend. 

§4
l'iutzung 

(1) Die Dienstwohnung ist grundsätzlich nur zu Wohnzwecken
zu nutzen. Sie ist schonend und pfleglich zu behandeln. In der 
Dienstwohnung darf ein Gewerbe oder ein anderer als ein kirch
licher Beruf nur mit Genehmigung des Landessuperintendenten 
ausgeübt werden. 

(2) Der Pastor kann neben dem Ehepartner und den Kindern
weitere Personen in die Wohnung aufnehmen, wenn er zu 
deren Unterstützung rechtlich oder sittlich verpflichtet ist und 
der Aufnahme dieser Person nicht besondere Gründe entge
genstehen. Die Aufnahme sonstiger Personen kann gestattet 
werden. 

(3) Der Pastor hat zusammen mit dem Kirchgemeinderat die
Zugangswege und die an das Dienstwohnungsgrundsti.ick an
grenzenden Fußgängerflächen sauber zu halten und auf die Ver
kehrssicherheit zu achten, insbesondere Schnee zu räumen und 
bei Glätte zu streuen. Bei (iebiiuden mit mehreren Dienstwoh
nungen oder sonstigen Wohnungen richten sich die Pflichten 
gemäß Satz 1 nach dem für das Gebäude festgelegten Grund
sätzen. 

§5
Dienstwohnungsvergütung 

(1) Für die Dienstwohnung wird dem Pastor eine Dienstwoh
nungsvergütung auf die Dienstbezüge angerechnet und von den 
monatlichen Nettobezügen einbehalten. Bei einer gemeinsamen 
Dienstwohnung wird jedem der Ehegatten die halbe Dienstwoh
nungsvergütung angerechnet, soweit nicht etwas anderes verein
bart wird. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Oberkirchen
rat den Pastor oder bei einer gemeinsamen Dienstwohnung die 
Eheleute auf Antrag von der Pflicht zur Annahme und Nutzung 
der Dienstwohnung befreit. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Oberkirchenrat eine hiervon abweichende Ent,;chei
dung treffen. 
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(2) Die Dienstwohnungsvergütung bemißt sich nach dem örtli
chen Mietwert. Der örtliche Mietwert ist bei jeder '.'Jeuzuweisung 
der Dicnstwuhnung zu überprüfen und fe,tz.usetn:.n; er ist ferner 
mindestens alle drei Jahre zu überprüfen und, sofern sich eine 
Änderung ergibt, zum Beginn des nächsten Kalendermonats neu 
fest1.usetzen. 

(3) Die Dienstwohnungsvergütung darf 20 % des Brutto
dienstbezuges des Pa,tors nicht übersteigen. F.rhält auch der 
Ehepartner des Pastors BeLüge aus dem Dienstverhältni.s als 
Pastor und bewohnen beide Eheleute dieselbe Dienstwohnung, 
so darf die Dienstwohnungsvergütung 20 % der gemeinsamen 
Bruttodiemthezüge der Ehekuli: nicht übersteigen. Brutto
dienstbezug ist die Summe aus dem Grundgehalt, den Zulagen 
(einschließlich Überleitungszulage) und der Stufe l des Familien-
7Hschlages. 

(4) Während des Erziehungsurlaubes, einer anderen Freistel
lung oder einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist die Dienst
wolmungsvergütung nach den Absätzen l bis 4 1.u entrichten. 
Dabei wird der Bruttodienstbezug im Sinne des Absatzes 3 für 
den letzten vollen Kalendennonat vor dem Bej!inn des Erzie
hungsurlaubes, der anderen Frdstellung oder dt:r Beurlaubung 
zugrundegelegt; dieser Bruttodienstbezug erhöht sich bei künfti
gen Gehaltsanhebungen im gleichen prozentualen Umfang wie 
die Besoldu!lg. Hat der Erziehungsurlauh vor dem 1. Mär1, 1999 
begonnen. gilt für die vor dem l. März l 999 festgelegte Dauer 
dieses Erziehungsurlaubes die bisherige Regelung weiter, soweit 
sie für den Pastor günstiger ist. 

(5) In der Zeit einer vorübergehenden Nutzung nach Beendi
gun_g des Dienstwohnungsverhältnisses durch Ausscheiden aus 
der Pfarrstelle oder Pfarrstelle für allgemeinkirchliche Aufgahen. 
durch Beendigung des Pfarrerdienstverhältnisses oder durch Auf
hebung der Zuweisung der Dienstwohnung ist ein �utzungsent
gelt zu zahlen. Das '-iutz.ungscntgelt lx�mißt sich nach der letzten 
Dienstwohnungsvergütung. 

&6 

Instandhaltung, bauliche Veränderungen 
und Rückgabe der Wohnung 

( i) Für die bauliche Instandhaltung der Dienstwohnung ist das
vertretungsberechtigte Organ des jeweiligen Eigentümers zustän
dig. Laufende Instandsetzungsarbeiten sowie bauliche Verände
ru!lgeu. die wr Erhaltung des l lausgrunchtückes oder der Dienst
wohnungsräume, zur Abwendung drohender Gefahren oder zur 
Be�eitigung von Schäden oder aus sonstigen Gründen notwendig 
werden, können ohne Zustimmung des Pastors ausgeführt wer
den. 

(2) Die Dienstwohnung wird zu Beginn des Dienstwohnungs
verhältnisses in gebrauchsfähigem Zustand übergeben. 

(3) Der Pastor soll alle 5 Jahre die notwendigen Schönheitsre
paraturen auf eigene Kosten durchführen oder durchführen las
sen. Ist die Dienstwohnung bei Einzug des Pastors nicht renoviert 
worden, so sind bei der nächsten Schönheitsreparatur dem Pastor 
die Kosten entsprechend dem Anteil der zu beachtenden Frist, die 
vor dem Einzugstag liegt, zu erstatten. 

(4) Schönheitsreparaturen sind die erforderlichen Maler- und
Tapezierarbeiten. Zu ihnen gehören insbesondere das Anstreichen 
oder Tapezieren der Wände und Decken innerhalb der Wohnung 

und das Anstreichen der Türen und Fenster von innen, der Heiz
körper, Heizungsrohre und anderen über Putz liegenden Versor
gungsleitungen sowie der Einbauschränke. 

(5) Der Pastor ist verpflichtet, Schäden zu ersetzen, die durch
ihn, durch zum Haushalt gehörende Per,onen. Besucher, Haustie
re oder privat beauftragte Handwerker verursacht werden. 

16) Die Dienstwohnung ist bei ihrer Räumunl' in gebrauchs
fähigem Zustand zu übergehen. Wird die Wohnung bei ihrer Räu
mung vom Pastor nicht renoviert. hat der Pastor die Kosten für die 
Schönheitsreparaturen gemäß Absatz 4 zu tragen. Sind seit der 
letzten SchönheitsrepJratur noch keine .'i Jahre vergangen, sind 
die Kosten anteilig in entsprechender Anwendung von Absatz 3 
Satz 2 zu tragen. 

§7
Urnlagefähige Betriebskosten 

( 1) Als urnlagefähige Betriehskosten sind die Betriebskosten
gemäß Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 der Verordnung über wohnungs
wi rtschaftliche Berechnungen ( 2. Berechnungsverordnung - rr. B V) 
in der ra,.,ung der Bekanntmachung ,orn 12. Oktober 1990 
(BGBl I S. 2178) von dem Inhaber der freien Dienstwohnung zu 
tragen, soweit diese anfallen. 

(2) Schließt die Berechnung dieser Betriebskosten Räume, die
zur ausschließlichen dienstlichen Nutzung bestimmt sind, ein, so 
vermindern sich die 7.ll erstattenden Betriebskosten um 20 v. H., 
soweit uicht andere Beträge nachweisbar sind. 

(3) Auf die umlagefähigen Betriebskosten sind monarlich
Abschlagszahlungen in Ilöhe des durch die Kirchenkreisverwal
tung errechneten monatlichen Bedarfes zu entrichten. 

§8
Untervermietung 

Untervcnnietung von Teilen der Dienstwohnung durch den 
Pastor ist nur mit vorheriger Zustimmung des Kirchgemeindera
tes und des Landessuperintendenten, bei landeskirchlichen Häu
sern des Oberkirchenrates, zuHissig. 

�9 
Garagen, Pfarrgrundstück 

(1) Werden Garagen oder Stellplätze für privateigene Fahrzeu
ge zugewiesen, sind sie als Teil der Dienstwohnung bei der 
Ermittlung des örtlichen Mietwertes(§ 5 Abs. 2) zu berücksichti
gen. 

(2) Größere Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung
von Außenanlagen sowie zur Erhaltung oder zum Ersatz des 
Baum- oder Strauchbestandes werden von dem vertretungsbe
rechtigten Organ des jeweiligen Eigentümers auf dessen Kosten 
durchgeführt. Im übrigen ist der Pastor für die Erhaltung des ord
nungsgemäßen Zustands des Pfarrgrundstücks verantwortlich. 
Kosten hierfür werden nicht erstattet. 

§ 10
Gleichstellung 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils in der weiblichen und männlichen Form. 
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§ 11

t:bergangs- und Durchführungsbestimmungen 

( 1) Für eine Dienstwohnung, die vom Pastor bei Inkrafttreten
dieser Verordnung länger als IO Jahre bewohnt wird oder für die 
grundlegende bauliche Instandsetzungsarbeiten erforderlich wer
den, sind vom Landessuperintendent in Abstimmung mit dem 
Kirchgemeinderat und der Kirchenkreisverwaltung von§ 6 Abs. 3, 
4 und 6 abweichende Regelungen zu treffen. 

(2) Der Oberkirchenrat kann Durchführungsbestimmungen zu
dieser Verordnung erlassen. 

§ 12
Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1999 in Kraft. Gleich
zeilig treten die Verordnung über die Dienstwohnung vom 4. De-

272.10/13-

zember 1993 (KABI 1994 S. 12) und die Dienstwohnungsvergü
tungsverordnung vom 6. Februar 1999 (KABl S. 15) außer Kraft. 

(2) Die Verwaltungsanordnung über Regelungen für den Bau.
die Instandsetzung und Ausstattung von Dienstwohnungen vom 
5. Januar 1993 (KABl S. 22) gilt als Durchführungsbestimmung
zu§ 6 dieser Verordnung weiter.

Schwerin, 3. Juli 1999 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
Beste 
Landesbischof 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die Neufassung der Satzung des Diakonischen Werkes der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs e. V. vorn 12. März 1998. 

Schwerin, 8. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
In Vertretung 
Sohn 

Satzung des Diakonischen Werkes 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs e. V. 

Präambel 

Diakonie ist Bestandteil des einen unteilbaren Auftrages, den die 
Kirche von ihrem Herrn empfangen hat. Gottes Liebe 111 seiner Welt 
zu bezeugen. Alle Christen �ind dazu berufen, die ihnen rn Jesus 
Christus widerfahrene Barmherzigkeit Gottes allen Menschen durch 
Wort und Tat weiterzugeben. Diakonie geschieht als wechselseitige 
Hilfe in :.eelischer und leiblicher, individueller und sozialer Not; sie 
geht deren Ursachen nach und versucht, zu ihrer Beseitigung beizu
tragen. Sie richtet sich in ökumenischer Weite an Einzelne und Grup
pen, an Nahe und Feme, an Christen und Nichtchristen. 

Diakonie als Lebens- und Wesensäußerung der Kirche gewinnt 
Gestalt insbesondere durch das Diakonische Werk und die ihm 
angehörenden diakonischen Einrichtungen im Bereich der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. 

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zeichen 

(1) Der Name des Vereins ist ,,Diakonisches Werk der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs e. V." (folgend: Dia
konisches Werk). Als ein Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspfle
ge stellt er den Zusammenschluß der Rechtsträger dar, die im 
Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
(folgend: Landeskirche) Aufgaben der Diakonie wahrnehmen. 

(2) Der Sitz und die Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes
sind in Schwerin. 

(J) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(4) Das Zeichen des Diakonischen Werkes ist das Kronenkreuz.

§2

Zuordnung zur Landeskirche 

Das Diakonische Werk ist ein rechtlich selh�tändiges Werk der 
Landeskirche. Es übt seine Tätigkeit auf der Grundlage der 
Bekenntnisse der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs und im Rahmen der kirchlichen Ordnungen aus. insbe
sondere des Kirchengesetzes über die Ordnung der Diakonischen 
Arbeit in der Landeskirche (Diakoniegesetz). 

§3
Zuordnung zum Diakonischen Werk 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Das Diakonische Werk ist Mitglied im Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. Es wirkt durch unter
schiedliche Formen der Zusammenarbeit bei der Umsetzung ein
heitlichen diakonischen Handelns über den Bereich der Landes
kirche hinaus mit. 

§4
Zweck und Aufgaben des Diakonischen Werkes 

Das Diakonische Werk trägt Verantwortung für die Gestaltung 
diakonischer Arbeit und für die Förderung der Träger diakoni-



Seite SO Kirchliches Amtsblatt der Evang.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs >Ir. 7-8/1999 

scher Arbeit und Einrichtungen im Bereich der Landeskirche. 
Dazu nimmt es insbesondere folgende Aufgaben wahr: 
a) Das Diakonische Werk wirkt insbesondere in den Kirchge

meinden. Propsteien und Kirchenkreisen sowie in den Lei
tungsorganen der Landeskirche auf die Wahrnehmung des dia
konisd1<.'n Auftrages der Kirche hin.

b I Das Diakonische Werk versteht seine Arbeit ab Teil des ein
heitlichen Auftrages der Kirche und sucht in allen wichtigen 
Fragen das Einvernehmen mit den l .citungsorganen der 1.an
deskirche. 

cJ Das Diakonische Werk koordiniert die diakonische Arbeit im 
Bereich der Landeskirche und der in ihm zusammengeschlos
,encn diakonischen Einrichtungen. E, vertritt diese g<'gcnühcr 
den Leitungsorganen der Landeskirche und dem Diakonischen 
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

d) Das Diakonische Wc'.rk nimmt die Aufgabe eines Spitzenver
bandes der Freien Wohlfahn,pllege wahr und ,ertritt als sol
cher alle Belange der Diakonie gegenüber den anderen Spit
zenverbänden, den Behörden. dem Land Mecklcnhurg-Vor
pommern und der Üffcntlichkeit.

e) Das Diakonische Werk wirkt insbesondere auf den Gebieten
der Kinder- und Jugendhilfe, der Alten- und Krankenpflege,
der Behindertenarbeit. der Suchtkran"enhilfe, der Straffülli
gen- und Gefährdetenhilfe, der Arbeitslosenhilfe. der Beratung
und Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie im Rahmen des
Bildungs- und Er?ielrnngsauftrages der Landeskirche.

f) Das Diakonische Werk fördert diakoni,che Arbeit im Bereich
der Landeskirche, regt die hierfür erforderlichen Einrichtungen
und Arheitsgchicte an, heriit die Träger diakonischer /\rbeit und
bemüht ,ich um Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeller
aller diakonischer Einrichtungen in der Landeskirche. Es kann
selbst die Trägerschaft diakonischer Einrichtungen übernehmen.

§5
Gemeinnützigkeit 

( 1) Das Diakonische Werk verfolgt ausschließlich und unmit
telbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „steucrbegümtigte Zwecke" der /\hgahenord
nung. Das Diakonis..:he Werk ist sdbstlo, tätig. Es verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliehe Zwecke. 

(2) Alle \.1ittd, auch etwaige Gewinnc, dürfen nur für die ,at
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal
ten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch kein<' sonstigen Zuwendungen aus Mitteln de, Diakonischen 
Werkes. Sie erhalten weder bei ihrem Ausscheiden noch bei Auf
lösung des Diakonischen Werkes nach Abzug aller Verbindlich
keiten irgendwelche Anteile des Vereinsvermögens. 

(3) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des
Diakonischen Werkes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen direkt oder indirekt begünstigt werden. 

§6
Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder können werden:
a) Kirchgemeinden, Kirchgemeindeverbände und Kirchenkreise,
b) Träger diakonischer Dienste (Vereine, Werke, Anstalten, Stif

tungen, Einrichtungen u.ä.) ungeachtet ihrer Rechtsform,
c) Einrichtungen, deren Träger der Arbeitsgemeinschaft Christli

cher Kirchen angehören.

(2) Voraussetzung der Mitgliedschaft ist, daß die Mitglieder
sich dem diakonischmissionari�chen Auftrag des Evangeliums 
verpflichtet wissen und sich zur Mitarbeit im Sinne der Satzung 
bereit erklären. 

( 3) Die \.fügliedcr müssen nach Satzung und tatsächlicher Ge
schäJtsführung die Voraussttzungen für die Anerkennung als 
unmittelbar gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne 
des Abschnitts „steuerhegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung 
erfullcn. 

§7
Aufnahme und Ausscheiden von Mitgliedern. 

Maßnahmen bei Satzungs,,erstößen 

i 1) Üher die Aufnahme von \.1itgliedt'.rn entscheidet der Dia
konische Rat aufgrund eines s..:hriftlichen Antrage-,, welcher Aus
sagen über die im § 6 genannten Voraussetzungen enthält. Lehnt 
dieser die Aufnahme ab, ent�cheidet die Mitgliederversammlung 
aul Antrng endgültig. 

(2) Der Austritt geschieht durch schriftliche Erklänmg gegen
üher dem Diakonischen Rat. Er wird mit ,echs Mu11aten Frist auf 
das Ende eines Kalenderjahres \\.'irksam. 

(3) Gcgenühcr Mitgliedern, die nach Satzung oder tatsiichli
cher Geschäftsführung die Voraussetzung für die Mitglied,chaft 
nicht mehr erfüllen oder den Interessen des Diakonischen Werkes 
zuwiderhandeln oder ihren Mitgliedschaftspflichten nicht nach
kommen, sind folgende Maßnahmen zuliissig: 
a) Erinnerung an die Pflichten durch den Vorstand,
b) Mahnung durch den Diakoni�chen Rat,
c) Feststellung durch de11 Diakonischen Rat, tlaB die Mitglied

schaftsrechte ganz oder teilweise ruhen, verbunden mit der
Androhung des Ausschlusses,

d) Ausschluß au.� dem Diakonischen Werk durch BeschluB der
Mitgliederversammlung.

&R 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die \1itglieder können die Vertretung, Beratung und Hilfe
des Diakonischen Wcrkes in Anspruc·h nehmen. 

(2) Die Mitglieder und die unter ihrer Rechtstriigerschaft ste
henden Einrichtungen haben (bs Recht, sich als Einrichtung der 
Diakonie zu bezeichnen und dürfen das Kronenkreuz führen. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet,
a) die vom Diakonischen Rat festgelegten Grundsätze zur Pla

nung und Koordinierung der diakonischen Arbeit zu beachten
und die Neuaufnahme, Erweiterung und Beendigung von
Arbeitsgebieten vorher der Geschäftsstelle mitzuteilen,

b) Satzungen und Satzungsänderungen dem Diakonischen Werk
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs e.
V. zur Kenntnis zu geben,

c) ihre Geschäfts- und Wirtschaftsführung ordnungsgemäß zu
gestalten und nach den gesetzlichen Vorschriften prilfen zu las
sen sowie dem Diakonischen Werk auf Verlangen den Prü
fungsbericht einzureichen,

d) die Tagesordnung ihrer jeweiligen Mitgliederversammlungen
dem Diakonischen Werk zur Kenntnis zu geben und die Teil
nahme zu ermöglichen.
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(4) Die Mitglieder suchen die Beratung des Diakonischen Wer
kes bei Anstellung und Abberufung ihrer hauptamtlichen mit der 
Gcschiifü,ftihrung beauftragten Mitarheitn. 

§9
Jahresbeitrag 

Das Diakonische Werk erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben von 
den Mitgliedern Jahresbeiträge, welche auf Vorschlag des Diakoni
schen R,1tcs von der Mitgliederversammlung be,ehloss,'n werden. 

(1) Die Organe des Diakonischen Werkes sind:
a) die lvfitgliederversammlung.
b) der Diakonische Rat,
c) der Vorstand.

\2) Di,'. Diakoni,che Konferenz isr als Fachheirat dem Diako
nischen Werk zugeordnet. 

§ II
Mitgliederversammlung 

( 1) Die Mitgliederversammlung tritt mindc<;tcns einmal im
Jahr auf Einladung des Vorstandes zusammen. Die Einladung 
erfolgt mindestens 4 Wochen vorher schriftlich unter Angabe von 
Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung. Der Vorstand mul:\ eine Mit
gliedervasammlung einberufen, wenn ein dringendes Erforder
nis vorliegt oder wenn dies ein Viertel der Mitglieder schriftlich 
unter Angabe von Gründen beantragt. Anträge an die Mitglieder
versamrn lung mü,,cn spätestens 7 Tage vorher heim Vorstand 
schriftlich eingereicht werden. 

(2) Die Mitglieder nehmen ihre Rechte in der Mitgliederver
sammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen 
von diesem schriftlich Bevollmächtigten wahr. Bevollmächtigte 
Vertreter können nur für ein Mitglied das Stimmrecht ausüben. 
kdes Mitglied hat eint: Stimme. 

(3) An der Mitgliederversammlung nehmen auch die Mitglie
der des Diakonischen Rates und der Vorstand teil. Soweit ,ie nicht 
Vertreter von Mitgliedern sind, haben sie kein Stimmrecht, kön
nen jedoch mitberaten und Wahlvorschläge für die Neuwahl der 
von der l\1itgliednversammlung w wähkndrn Mitglinler des 
Diakonischen Rates unterbreiten. 

(4) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme und Beratung der Berichte des Vorstandes

und des Diakonischen Rates,
b) Festsetzung der Jahresbeiträge,
c) Beschlußfassung über die Aufnahme und den Ausschluß von

Mitgliedern, soweit hierflir nicht der Diakonische Rat zustän
dig ist,

d) Entgegennahme der Jahresrechnung, Entlastungserteilung für
den Diakonischen Rat und den Vorstand, Wahl des Jahresab
schlußprüfers,

e) Wahl der von ihr zu wählenden Mitglieder des Diakonischen
Rates,

f) Beratung und Beschlußfassung ordnungsgemäß gestellter
Anträge,

g) Beschlußfassung über Satzungsänderungen,
h) Beschlußfassung über die Auflösung des Diakonischen Werkes.

(5) Die Mitgliederversammlung wird vorn Vorsitzenden des
Vorstandes geleitet, bei dessen Verhinderung vom stellvertre
tenden Vorsitzenden. Be,chlüsse \,erden mit einfacher Stim
menmehrheit gefallt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. 

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der Zustim
mung von zwei Drittel der anwesenden Mitglieder und der 
Genehmigung der Kirchenlcimng \S 8 Abs. l Diakonkgeset.zJ. 

§ 12
Diakonischer Rat 

(1) Dem Diakonischen Rat gehören an:
a) fünf _\fitgliedcr. die von der Mitf'liedcrver,ammlung gewählt

werden. Unter ihnen muß ein Pastor der Landeskirche sein.
Die Vielfalt der diakonischen Arheit ist zu berücksichtigen.
Mitglieder können nur sein, die die Funktion eines Vertreter,
l'ines Trägers diakonischer Arbeit ausüben.

b) ein von der Landessynode aus ihrer Mitte zu berufendes Mit
glied,

c) ein \füglied de, Oberkirchenrates genüill Diakonicgc'setz.

(2) Die Mitglieder werden für die Dauer von 6 Jahren gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Diakonischen Rate, 
bleiben bei Ablauf der Amtsperiode bis zur Neuwahl im Amt. 
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, findet eine 
Nachwahl von der entsendenden Stelle für den Rest der Amtspe• 
riodi: statt. 

(3) Der Diakonische Rat wählt jeweils zu Beginn einer Amts
periode aus seiner Mitte den Vorsitzenden und seinen Stellvertre
ter. Bei Ausscheiden während der Amtsperiode findet auf der 
nächsten Sitzung des Diakonischen Rates für den Rest der Amts
periode eine Nachwahl statt. 

(4) Der Diakonische Rar hat insbesondere folgende Aufga
ben: 
a) er legt die Grundsätze zur Planung und Koordinierung der dia

konischen Arbeit im Bereich der Landeskirche fest,
b) er entscheidet liber eine Übernahme der vom Diakonischen

Werk der Evangelische Kirche in Deutschland gemäß seiner
Satzung beschlossenen Rahmenbedingungen für die diakoni
schen Werke in der jeweils für das Diakonische Werk der Lan
deskirche geltenden Fassung,

e) er beschließt über Richtlinien auf dem Gebiet des Arbeits
rechts einschließlich des Mitarbeitervertretungsrechts,

d) er nimmt die Aufsicht über den Vorstand wahr, kann von ihm
jederzeit einen Bericht verlangen über Angelegenheiten des
Diakonischen Werkes, die auf dessen Lage von erheblichem
Einfluß sein können,

e) er hat das Recht, Akten, Unterlagen und das Rechnungswesen
des Diakonischen Werkes einzusehen,

t) er beschließt über den Wirtschafts- und Stellenplan der Ge
schäftsstelle auf Vorschlag des Vorstandes,

g) er beschließt über Beteiligungen an oder Übernahmen von dia
konischen Einrichtungen (vgl. § 4 Buchst. f Satz 2),

h) er beschließt über die Verteilung der nicht zweckgebundenen
Mittel für die Förderung der Diakonischen Arbeit,

i) er beschließt die Geschäftsordnung des Vorstandes und dessen
Geschäftsverteilungsplan,

j) er kann Anträge an die Landessynode beschließen.
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(5) Der Diakonische Rat tritt mindestens sechsmal im Jahr auf
Einladung seines Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung des stell
vertretenden Vorsitzc11den, zusammen. Die Einladung erfolgt 
schriftlich und mit einer Frist von mindestens einer Woche unter 
Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung. Der Vorsitzende muß 
den Diakoni,chen Rat binnen zwei Wochen einberufen, wenn 
mindestens drei Mitglieder oder der Vorstand diese, verlangen. 

(6) Der Diakonische Rat ist beschlußfähig, wenn die Mehrzahl
seiner Mitglieder anweseml i,t. Kann Beschlußfahigkeit nicht 
hergestellt werden, so ist der Diakonische Rat in einer zweiten, 
mit gleicher Tagesordnung einzuberufenden Sitzung ohne Rück
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. Zwischen der 
ersten und zweiten Sitzung muß eine Frist von mindestens drei 
Tagen liegen. In der Einladung zu dieser Sitzung ist auf die unbe
dingte Besd1lußfähigkeit hinzuweisen. 

(7) An den Sitzungen des Diakonischen Rates nehmen die Mit
glieder des Vorstandes mit beratender Stimme teil. 

(8) Der Vorstand bereitet die Sitzungen im Auftrage des Vor
sitzenden vor und führt in die entspre<.:henden Tagesordnungs
punkte in der Regel aufgrund ,chriftlicher Sitzung,vorlagcn ein. 
Die Sitzungsvorlagen sollen einen Beschlußvorschlag und eine 
Begründung enthalten. 

(':/) Der Diakonische Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann zur Erfüllung bestimmter Aufgaben Ausschüsse bilden oder 
einzelne seiner Mitglieder mit der Durchfühnmg hcstimmter Auf
gaben beauftragen. Er kann der Diakonischen Ko11fercnz Arbeits
aufgaben übertragen. 

( lO) Die Mitglieder des Diakonischen Rates üben ihre Tätig
keit mit der gebotenen Sorgfalt aus. Über vertrauliche Angaben, 
die ihnen über ihre Tätigkeit im Diakonischen Rat bekannt 
geworden sind, haben sie Stillsc:hweigen lU bewahren. 

§ 13
Vorstand 

( l) Der Landespastor für Diakonie als Vorsitzender des Diako
nischen Werkes und der Geschtiftsführer als stellvertretender Vor
s1uender bilden den Vorstand im Sinne von� 26 BGB. Jeder von 
ihnen vertritt das Diakonische Werk allein gerichtlich und außer
gerichtlich. Die Befugnisse des Vorstandes sind nach außen unbe
schränkt. 

(2) Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung das Diakoni
sche Werk zu leiten. Er ist an die Beschlüsse der Mitgliederver
sammlung und des Diakonischen Rates gebunden. 

Die Mitglieder des Vorstandes sind im Innenverhältnis ver
pflichtet, sich in allen wichtigen Angelegenheiten abzustimmen 
und zu einigen. 

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, den Diakonischen Rat mit
allen Vorgängen zu befassen, die von erheblicher Bedeutung für 
die Lage des Diakonischen Werkes sein können. Unbeschadet 
davon ist er in allen Angelegenheiten zuständig, die nicht der Mit
gliederversammlung oder dem Diakonischen Rat vorbehalten 
sind Er vollzieht die Besch!Usse des Diakonischen Rates und der 
Mitgliederversammlung. Das Nähere wird in einer vom Diakoni
schen Rat zu erlassenen Geschäftsordnung für den Vorstand gere
gelt. 

§ 14
Landespastor für Diakonie 

( l) Der Landespastor für Diakonie vcnritt die C,esamtarbeit der
Diakonie l'.egenüber kirchlichen und außerkirchlichen Organisa
tionen und Stellen. Er ist verantwortlich für die diakonisch-mis
sionarische Gestaltung der Arbeit im Diakonischen Werk. Er sorgt 
dafür, daß Seelsorge im Bereich der Diakonie geschieht. In 
Kooperation mit den Mitgliedern achtet er darauf, daß die Diako
nie ihrer so1ialpolitischcn Verantwrn1ung gerecht wird. 

(2) Der Diakonische Rat macht der Kirchenleitung Vorschläge
zur Berufung eines Landespastors für Diakonie. 

(3) Der Landespa,tor für Diakonie benennt im Einvernehmen
mit dem Diakonischen Rat einen Vertreter für seine Aufgaben 
nach� 14 Abs. 1 Säue 2 und'· Ist die Stelle des Landespastors 
für Diakonie vakant, regelt die Kirchenleitung die Vc11rctung im 
Benehmen mit dem Diakonischen Rat. 

§ 15

Geschäftsführer 

( 1) Der (je,chäfüführer des Diakonischen Werkes ist für die
wirtschaftliche Führung des Diakonischen Werkes insgesamt und 
die Organisation der allgemeinen Verwaltung verantwortlich. Er 
hat dafür zu sorgen. daß die erforderlichen Bücher ordnungs 
gemäß geführt werden. 

(2) Der Geschäftsfiihrer i5t ,tellvertretender Vorsitzender. Er
wird vom Diakonischen Ral berufen und abberufen. 

§ 16
Diakonische Konferenz 

( 1) Der Diakonischen Konferenz gehören an:
al zwei von der Landessynode zu berufende Personen, 
b) fünf von der Kirchenleitung zu berufende Personen,
cl sechs weitere von der Mitgliederversammlung gewählte Per

sonen, 
d) drei vom Diakonischen Rat zu berufende Personen.

(2) Die Vielfalt der diakonischen Arbeit und die einzdnen
Arbeitsbereiche in der Landeskirche sind bei der Zusammenset
zung der Diakonischen Konferenz zu berücksichtigen. Der Dia
konische Rat kann dazu Vorschläge machen. 

(3) Zur konstituierenden Sitzung der Diakonischen Konferenz
lädt der Landespastor ein. Die Diakonische Konferenz wählt aus 
ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit
zenden. Der Landesbischof, die Mitglieder des Diakonischen 
Rates und der Vorstand sind zu den Sitzungen der Diakonischen 
Konferenz einzuladen. 

(4) Die Mitglieder der Diakonischen Konferenz werden für
sechs Jahre gewählt. Die Diakonische Konferenz tritt nach 
Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr auf Einladung des Vor
sitzenden der Diakonischen Konferenz zusammen. 

§ 17
Aufgaben der Diakonischen Konferenz 

(1) Die Diakonische Konferenz hat die Funktion eines Fach
beirates und trägt Verantwortung für die Vernetzung von kirchli
cher und diakonischer Arbeit. 
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(2) Sie erarbeitet diakonisch-missionarische Schwerpunkte.

(3) Sie berät über die Aufnahme neuer Arbeit,gebicte.

(4) Sie berät über Grund,ätze zur Planung und Koordinierung
der Diakonischen Arbeit in der Landeskirche. 

(5) Sie berät über soziale und sozialpolitische Fragen.

(6) Sie legt Arbeitsergebnisse ihrer Beratung dem Diakoni
schen Rat zur Beschlußfassung vor. 

(7) Sie kann Anträge an die Mitgliedervcr,arnmlung und den
Diakonischen Rat stellen. 

(8) Sie kann Arbeitsgmppen und Ausschihse bilden und mit
besonderen Aufgaben belrauen. 

(9) Der Diakonische Rat kann der Diakonischen Konferenz
Arbeitsaufgaben übertragen. 

(10) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen. Eine
Abschrift erhält der Oberkirchenrat. 

§ 18
Pflicht zur Prüfung 

Der Jahresabschluß des Diakonischen Werkes ist durch einen 
von der Mitgliederversammlung gewählten Wirtschaftsprüfer 
oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen. In die Prü
fung ist die Buchführung einzubeziehen. Die Buchführung hat 
nach kaufmännischen Grundsätzen zu erfolgen. 

§ 19
Protokollführung 

Über die Sitzungen der Y1itglicdervcrsammlung und des Dia
konischen Rates werden Niederschriften gefertigt, die die Anträ
ge und Beschlüsse wiedergeben. 

§20
Auflösung des Diakonischen Werkes 

(1) Über die Auflösung des Diakonischen Werkes kann nur aut
einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver�ammlung 
beschlos,en werden, wenn wenigstens zwei Drittel der Mitglieder 
anwesend sind. Der Beschluß, das Diakonische Werk aufLUlüsen, 
erfordert die Zustimmung von vier Fünfteln der anwesenden Ver
treter. Ist die zur Beschlußfassung erforderliche Zahl von Mit
gliedern nicht vertreten, so ist binnen 7WCi Mn11aten eine Mitglie. 
derver,ammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder die Auf
lösung des Diakunischen Werkes heschließt, wenn sieben Achtel 

j der erschienenen Vertreter sich für die Auflösung erklären.

(2) Die Auflösung des Diakonischen Werkes bedarf der Geneh
migung der Kirchcnleit.ung. 

(3) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des Diakoni
schen \\"erkcs nach Abzug der lx�stchendcn Verbindlichkeiten an 
die Landeskirche mit der Auflage, e<; ausschließlich und unmittel
bar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, insbe
�onden: zur Förderung der diakoni.<,chen Arbeit der l .andeskirche 
im Sinne des � 4. LU verwenden. 

Die,cr von der Mitgliederversammlung am 12. März 1998 mit 
der fl:ir Satzung,änderungen crfordcrlidien Mehrheit von drei 
Viertel der anwesenden Mitglieder beschlossenen Neufassung der 
Satzung stimmte die Kirchenleitung durch Beschluß in der Sit
wng am 7. Februar 1998 zu. 

Kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt: 

Schwerin. 22. Januar 1999 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Lande�bischof 
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144.01/78 

Wahlen zur XIII. Landessynode 

Veröffentlichungen gemäß §§ 22, 26 des Kirchengesetzes über 
die Wahl zur Landcs,vm,dc [Wahlordnung Lande.s.synodej vom 
16. November 1997 (KABL S. 162)

Ergebnis des ersten Wahlgangs der Ordinierten 

Der Oberkirchenrat gibt gemäß § 26 Wahlordnung bekannt, daß 
der gemäß 22 Wahlordnung durchgeführte erste Wahlgang der 
Ordinierten wr XIII. l .andessynode folgendes Ergebnis hat: 

Kirchenkreis Güstrow: 
Kirchenkreis Rostock: 
Kirchenkreis Parchim: 
Kirchenkreis Stargard: 
Kirchenkreis Wismar: 

Schwerin, 29. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Rausch 

144.01/66 

Pastor Matthias Ortmann, Güstrow 
Pastorin Christiane Körner. Rostock 
Propst Karl-Martin Schabow, Eldena 
Pastor Dr. Reinhard Scholl, Neustrelitz 
Pastor Tom Ogilvic, Sternberg 

Wahlen zur XIII. Landessynode 

Veröffentlichungen gemäß § 6 Nr. 4 des Kirchengesetzes über 
die Wahl zur Landessynode [Wahlordnung La11des,vnodej \Ofrl 
16. November 1997 (KABiS.162)

Postanschrift des Wahlausschusses 
für den Kirchenkreis Güstrow 

Der Wahlansschuß des Wahlkreises Güstrow gibt bekannt, daß die 
Postanschrift des Wahlausschus.,e, für dn1 KirL·henkreis (iüstmw 
wie folgt lautet: 

Lan,lessuperi11tendentur 
Gü,trow 
Domplatz 6 
18273 G!istrow 

Schwerin, 29. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Rausch 

293.01/42 

Herbsttagung der Lutherakademie 
Ratzeburg 1999 

Nachstehend veröffentlicht der Oberkirchenrat das Programm 
der diesjährigen Herbsttagung der Lutherakademie Ratzeburg. 
Eingeladen sind Theologinnen und Theologen unserer Landeskir
che. Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung einschließ
lich des Tagungsbeitrages betragen 230,00 DM. Theologiestu
denten zahlen 115,00 DM. 

Auf vorherigen Antrag ist der Oberkirchenrat bereit, einen 
ünkostenzu,chuß für die Teilnahme an dieser Tagung zu ge
wiihrcn. Die Anmeldung wird his spätestens 10. September l 999 
an folgende Anschrift erbeten: 
Sekretariat der Lutherakademie e.V. Ratzeburg, Postfach 14 04, 
2J094 Ratzehurg. 

Schwerin, 18. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

LUTHER AKADEMIE e.V. RATZEBLRG 

Ühcr die Religio11 Schleicrmacher und Lnther 

Einladung und Programm 

der Herbsttagung 1999 der l .uthcr-Ak.idcrnie e. V. Ratzeburg von 
Mittwoch, den 6. Oktober, bis Samstag. den 9. Oktober 1999 

(Vorträge im Rokokosaal des Herrenhauses, Dornhof) 

Mittwoch, 6. Oktober 1999 
nachmittags Anreise der Teilnehmer 
18.30 Uhr Abendbrot im CVJM-Hcim, Dornhof .,6 
19 . .30 Uhr Mitgliederversammlung der Luther Akadcmi.: im 

CVJM-Heim 
anschließcml Complet im Dom 

Donnerstag, 7. Oktober 1999 
ab 7 .45 Uhr Morgenkaffee 
8.,U Uhr 

9.1:i Uhr 

12.30 Uhr 
1 :i.00 Uhr 
l:i.30 Uhr 

18.30 Uhr 

Mette im Dom 
Auslegung: Pfarrer Josua von Gottberg 
(Bückeburg) 
Prof. Dr. TI,eodor Jorgemen (Kopcnhagen/Diine
mark); Theologie der Religionen. 
Überlegungen an Hand von Schleiermachers 
:i. Rede über die Religionen und Luthers 
Erklärung zum 1. Gebot im Großen K atcchismus 
Anschließend Aussprache 
MittageSsen 
Kaffee trinken 
Forsteamanuensis Dr. Oddvar Johan Jensen (Ber
gen/Norwegen): Gott und Glaube. 
Das 1. Crc-bot bei Luther im Vergleich mit Schlcier
macher 
Anschließend Aussprache 
Abendbrot 
Anschließend geselliger Abend 

22.00 Uhr Complet im Dom 

Freitag, 8. Oktober 1999 
ab 7 .45 Uhr Morgenkaffee 
8.30 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl im Dom 

Predigt: Propst Peter Godzik (Ratzeburg) 
10.00 Uhr Prof. Dr. Albrecht Beutel (Münster): Religion zwi

schen Luther und Schleiennacher. Bemerkungen 
zur Semantik eines theologiegeschichtlichen Schlüs
selbegriffs 
Anschließend Aussprache 

12.30 Uhr Mittagessen 
15.00 Uhr Kaffeetrinken 
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l 5.30 Uhr Prof. Dr. Diell Lange t Göttingen): Religion und 
Lehre bei Schleiermacher 
AmchließemJ Aussprache 

UUO Lhr Abendbrot 
19.30 bis 
2L30 l'hr Aus,prache zu den hi�herigen Vorträgen 
22.00 t·hr Compkt im Dom 

Strukturveränderungen 

7123-12/2 

Verbindung der Kirchgemeinde Warbende 
mit der Kirchgemeinde Rüdlin 

Die Kirchgemeinde Warbende wird zum 1. Juli 1999 mit der 
Kirchgemeinde Rödlin verbunden. Warbende wird wr ruhenden 
Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin. l'.'i. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

2513-12/4 

Vereinigung der Kirchgemeinden Kirch Lütgendorf und 
Hohen Wangelin mit der Kirchgemeinde Kirch Grubenhagen 

Die Kird1gcmeimlcn Hohell Wangelin und Kirch Lütgendorf wer
den zum 1. Juli 1999 mit der Kirchgemeinde Kirch Grubenhagen 
zur Kirchgemeinde Kirch Grnbenhagen vereinigt. Die Pfarrstellen 
in Hohen Wangel111 und Kirc·h Lütgcndorfsind ruhende Pfarrstellen. 

Schwerin, 22. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

1303-12/7 

Vereinigung der Kirchgemeinde Kloster Malchow 
mit der Kirchgemeinde Stadt Malchow und Umgemeindung 
von Ortschaften 

Die Kirchgemeinde Kloster Malchow wird mit der Kirchgemein
de Stadt Malchow zum 1. Juli 1999 zur Kirchgemeinde Malchow 
vereinigt. Mit gleichem Datum werden die zur bisherigen Kirch
gemeinde Kloster Malchow gehörenden Ortschaften Adamshoff
nung, Petersdorf, Lenz und Laschendorf in die Kirchgemeinde 
Grüssow umgemeindet. 

Schwerin,22.Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
F1ade 

Samstag. 9. Oktober 1999 
ab 7.45 Uhr Morgenkaffee 
8.30 l;hr l\ktte im Dom 

Auskgw1g : Pastor Heiko Boy::,en (St. Peter-Ording) 
9.15 l'.hr Prof. em. Dr. Hans Manin Müller (Burgdorf): Evan

gcli,cher Gottesdienst nach Luther und Schleier
machcrs Vcr,tändni� des christlichen Cultus 
Anschließend Aussprache 

12.00 Uhr Mittagessen 
Nach dem Minagesse11 AbrL·isc 

2216-12/3 

Vereinigung der Kirchgemeinde Lansen 
mit der Kirchgemeinde Rittermannshagen 

Die Kir-:hgcmeinde Laifü•n wird wm 1. Juli 1999 mit dl'f' Kirch
gemeinde Ritterrnannshagen zur Kirchgemeinde Ritterrnannsha
gen vereinigt. 

Schwenn. 22. Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Fladc 

Pfarrstellenausschreibungen 

148.16/56 

Das Kirchenamt der Nordelbischcn Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit: 

In der Oster-Kirchengemeinde Altona im Kirchenkreis Altona ist 
die 1. Pfarrstelle zum 1. Oktober 1999 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin Dder einem Pastorenehepaar im jewcil, eingeschränkten 
Dienstverhältnis - 50 % - zu besetzen. D ie Besetzung erfolgt 
durch bischöfliche Ernennung. 
Bewnhungen mit ausführl1chcm h:mdgeschric:henen I .1chenslaur 
sind auf dem Dienstweg zu richten an die Frau Bischöfin für den 
Sprengel Hamburg über den Propst des Kirchenkreises Altona, 
Egger,allee 3, 22763 Hamburg. 
Weitere Aw,künfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstan
des, Frau Hömicke, Tel.: 0 40/39 6 7 04 und Propst Dr. Gorski. 
Tel.: 0 40/30 69 72-22. 

Bewerbungen sind einzureichen bis zum 12.August 1999. 

Schwerin, 23. Juni 1999 

Beste 
Landesbischof 

148.16/57 

Das Kirchenamt der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche teilt mit: 

In der Versöhnungsgemeinde zu Hamburg-Eilbek, Kirchenkreis 
Alt-Hamburg - Bezirk Süd/Ost ist die 2. Pfarrstelle vakant und 
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zum I. Januar 2000 mit einem Pastor oder einer Pastorin zu beset
zen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Bewerbungen sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchen
kreises Alt-Hamburg - Bezirk Süd/Ost- Neue Burg 1, Postfach 
11 12 33, 20412 Hamburg. 
Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau 
Monika Neht, Tel.: O 40/20 89 69 und Propst Karl-Günther Pet
ters, Tel.: 0 40/36 89-2 72/3. 
Bewerbungen sind auf dem Dienstweg einzureichen bis zum 
12.August 1999.

Schwerin, 23. Juni 1999 

Beste 
Landesbischof 

345.02/69 

Ausschreibung von Stellen in Papua-Neuguinea 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend eine Ausschrei
bung des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig für 
Pfarrstellen in Papua-Neuguinea. Bewerbungen sind an das Evan
gelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig zu richten bei gleich
zeitiger Infonnation des Oberkirchenrates und des zuständigen 
Landessuperintendenten. 

Schwerin, 18.Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig sucht für die 
Evangelisch-Lutherische Kirche Papua-Neuguineas zwei jüngere 
Pfarrer. 
Die Partnerkirche bietet verschiedene vakante Stellen an der 
Küste und im Hochland an. 
Erwartungen an einen Bewerber: 
- Freude am Erlernen von Fremdsprachen
- Bereitschaft, in einer anderen Kultur zu leben und sich mit ihr

auseinanderzusetzen
- Zusammenarbeit mit einheimischen Pastoren, Evangelisten

und Kirchenführern
- Besuchsreisen in die Gemeinden des Kirchenkreises
- Förderung einer guten Zusammenarbeit der Mitarheitenden im

Blick auf Stewardship und geistlichen Dienst
- Anbieten von Kursen für Mitarbeiter und Kirchenvorsteher

u.a.m.

Dazu sind persönlicher Einsatz und Initiative erwünscht. 

Angeboten werden: 
Vor der Abreise: 
- Sprachkurse in Englisch und Pidgin

Orientierungskurse

Im Einsatzland: 
Häuser mit Grundrnöhlierung 

- emc deutsche und internationale Schule b,.w. Korrespondenz
unterricht

Die Dienstzeit beträgt vier Jahre (zuzüglich Orientierungszeit) 
Eine Verlängerung des Vertrages um drei Jahre ist nach einem 
viermonatigen Heimataufenthalt möglich und erwünscht. 

Kontaktadressen für weitere Infonnationen: 
Direktor Peter Große, Tel.-Nr.: 03 41/9 94 06 22 
Pfarrer Klaus Poppitz, Tel.-Nr.: 03 41/9 94 06 40 
Paul-List-Str. 19 
04103 Leipzig 

Bewerbungen sind an das 
Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig e. V. 
Paul-List-Str. 19 
04103 Leipzig 
zu richten. 

374.10/326 

Indien-Referat des Misslonswerkes Leipzig 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend eine Stellenausschreibung 
des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V. für 
die Leiterin bzw. den Leiter des Indien-Referates bekannt. Bewer
ber und Bewerberinnen wenden sich bitte direkt an das Evange
lisch-Lutherische Missionswerk Leipzig bei gleichzeitiger Infor
mation des zuständigen Landessuperintendenten und des Ober
kirchenrates. 

Schwerin,24.Juni 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Stellenausschreibung 
Leiterin/ Leiter des Indien-Referates im Evangelisch-Lutheri
schen Missionswerk Leipzig e. V. 

Das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig e. V. sucht 
eine Pfarrerin/ einen Pfarrer zur Leitung des Indien-Referates im 
Missionswerk zum baldmöglichsten Termin. 
Arbeitsschwerpunkte sind: 
- Pflege der Arbeitsbeziehungen zur Evangelisch-Lutherischen

Tamil-Kirche (Südindien), zu den mit uns verbundenen Theo
logischen Hochschulen und anderen kirchlichen Organisatio
nen in Indien, ferner zur Evangelisch-Lutherischen Bethle
hcmsgemeinde in Yangon (Burma);
Bildungsarbeit und Gemeindedienste im Bereich der Träger
kirchen (Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklen
burgs, Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, Evan
gelisch-Lutherische Kirche in Thüringen), u.a. Vortragstätig
keit, Gottesdienste, Tagungen, Veranstaltungen und Begleitung
von Frauenkreisen, die mit unserem Werk verhunclen sind;

- Leitung und Verwaltung des Rderates sowie Zusammenarbeit
mit fachbezogenen Ämtern und Gremien der Trägerkirchen,
Bereitstellung von Arbeitsmaterialien.

Für die Tätigkeit sind erwünscht: 
- gute englische Sprachkenntnisse
- Erfahrungen in der Gemeindearbeit sowie in den Bereichen

Ökumene und Entwicklung
- Kreativität und Teamfähigkeit
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Die Besoldung erfolgt in Anlehnung an die in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Sachsens geltenden Bestimmungen. 
Der Diemrort ist Leipzig. Bei der Beschaffung einer Wohnung ist 
das Werk hchilflich. 

Bewerbungen sind his zum 11. August 1999 zu richten an: 
Evangelisch-Lutherisches tvfr;sionswerk Leipzig e.V .• Paul-List
Str. 19, 04103 Leipzig 

Auskünfte erteilt der Direktor Pfarrer Peter Große (Tel.: 03 41 /99 
40 622) oder bei Abwl'senhcit der stellvcnretende Direktor Pfar
rer Klaus Poppitz (Tel.: 03 41/99 40 640). 

Personalien 

PA Witte, Martin /22 

Pastor Martin Witte, Lambrcchtshagen, wird auf  seinen Antrag 
gemaß § 92 Pfarrergeselz nut Wirkung vom 1. August 1999 für 
die Dauer von 6 Jahren für den pfarramtlichen Dienst in der Deut
;.chen Evangelischen Gemeinde in Malmö, Sehv.eden, beurlauhl. 

Schwerin, 3. Juni 1999 

Reste 
Landesbischof 

3514-20/R 

Pa,tor Roland von Engelhardt, Klinken, ist die vakante Pfarrstel
le I in der Stadtkirchengemeinde Ludwigslust mit einem Dien
stumfang von 50 % zum l. Juli 1999 übertragen worden. Für die 
weiteren 50 'k seines Die11stumfangcs wird er mit seiner Zustim-

mung gemäß� 92 Pfarrergesetz mit Wirkung vom 1. Juli 1999 für 
die Tätigkeit in der regionalen Jugendarheit im Kirchc11kre1, Par
chim beurlauht. 

Schwerin, 15. Juni l 999 

Beste 
Landesbischof 

133.0.3 /6 

Pastor Ernst Friedrich Rodtig, Schwerin, wird auf Grund der 
Wahl durch die Kirchenleitung mit Wirkung vom 1. Juli 1999 
gemäß Ar1ikel 6 Ah�. 3 dn Kirchenkreisordnung für die Dauer 
von 12 Jahren zum Landessuperintendenten des Kirchenkreises 
Parchim berufen und zugleich gemäß Artikel 6 Abs. 4 Satz 2 der 
Kirchenkreisordnung als Prediger an der Kirche St. Georgen zu 
Parchim beauftragt. 

Schwerin, 15. Juni 1999 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 

Beste 
Landesbisch,Jf 

3428-20/23 

Pastor Carl-Chrislian Schmidt, Wismar, ist die vakante Pfarrstelle 
in der Kirchgemeinde Plau zum 1. Juli 1999 übertragen worden. 

Schwerin, 25. Juni 1999 

Beste 
Lmdesbisch! 1f 
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